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3.1 Beschlussvorschlag: 
 
 Der Ausschuss spricht sich gegen eine Ausweitung der Zuständigkeit für die Geschwindig-

keitsüberwachung auf mittlere kreisangehörige Kommunen und einer damit verbundenen Ini-
tiative des Verbandes zur Änderung des § 48 Abs. 2 OBG NRW aus. 

 
3.2 Begründung: 
 

Derzeit sind gemäß § 48 Abs. 2 OBG ausschließlich die Kreisordnungsbehörden und die Großen 
kreisangehörigen Städte für die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindig-
keiten im Straßenverkehr an Gefahrenstellen zuständig.  
 
Auf Anregung einer Mitgliedskommune hat die StGB-Arbeitsgruppe „Straßen und Verkehr“ die 
Frage diskutiert, ob und inwieweit es sinnvoll wäre, die Zuständigkeit auch auf mittlere kreis-
angehörige Städte auszuweiten und ggf. eine Gesetzesänderung gegenüber dem Land anzure-
gen. 
 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe beurteilten eine Ausweitung der Zuständigkeiten zur Ge-
schwindigkeitsüberwachung auf mittlere kreisangehörige Städte aus den folgenden Erwägun-
gen einstimmig als sehr kritisch: 
 
Die Arbeit der Polizei und der Kreisordnungsbehörde im Bereich der Geschwindigkeitsüberwa-
chung wird überwiegend als gut und ausreichend bewertet. Gerade im Bereich der Geschwin-
digkeitsüberwachung sei eine besondere fachliche Kompetenz notwendig, um die Gefahren-
stellen sowie Zeit und Ausmaß der Überwachung beurteilen zu können. Hier sei es hilfreich, 
dass zwei von der Kommune losgelöste Stellen die Überwachung durchführten – gerade auch 
um eine höhere Akzeptanz beim Bürger zu erreichen. Ansonsten bestünde aus Sicht der Ar-
beitsgruppe die Gefahr, dass beim Bürger zunehmend der Eindruck entstehen könnte, dass die 
Kommune aus überwiegend finanziellen Aspekten die Überwachung durchführen würde. 
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Eine Geschwindigkeitsüberwachung erfordere zudem einen hohen organisatorischen Auf-
wand, den eine kleinere Kommune nur schwerlich bewerkstelligen könne. Selbst Große kreis-
angehörige Städte würden aus diesen und aus Kostengründen vielfach keine Geschwindig-
keitsüberwachung durchführen. 
 
Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Aufgaben auf die Kommunen übertragen würden, 
sollte eine Ausweitung der Zuständigkeiten in diesem Aufgabenbereich – gerade weil er mit 
Polizei und Kreisordnungsbehörde gut abgewickelt wird – nicht erfolgen. 
 
Der Ausschuss wird um Diskussion und Beschlussfassung gebeten. 
 
 


